
971 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

3. 7. 1968 

. Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit 
dem Haftpflichtversicherungssummen im 

Luftverkehr g~ändert werden 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Der § 107 Abs. 2 der Verol1dnung über Luft­
verkehr vom 21. August 1936, RGBl. I S. 659, 
in der Fassung des § 151 Abs. 1 des Luftfahrt­
gesetzes vom 2. Dezember 1957, BGBl. Nr. 253, 
wird dahingeändert1 daß er zu lauten hat: 

,,(2) Die Höhe der Versicherungssummen be­
stimmt sich nach § 23 des Luftverkehrsgesetzes 
in ,der Fassung des Burudesgesetzes BGBl. Nr. 200/ 
1963." 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1969 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz betr3lut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Der § 23 Luftverkehrs.~esetz (im folgenden Schadenrersatz,es für jede verletzte Person be­
"LVG." genannt) in der Fa'ssung der Bekannt- trägt 330.000 S. 
machung vom 21. August 1936, RGBl. I S. 653, N3Ich dem § 29 Abs. 1 LVG. muß der Luft­
des G. vom 27. September 1938, RGBl. I S. 1246, fahrzeughalter nachweisen, daß er zur Sicherung 
des G. vom 26. Januar 1943, RGBl. I S.69, des der Scha'denersatzfol1derungen in einer ihm be­
BG. vom 2. Dezember 1957, BGBl. Nr. 253, und kanntzugebenden Höhe 'eine Haftpflichtversiche­
des BG. vom 11. Juli 1963, BGBl. Nr. 200, regelt rung geschlossen oder durch Hinterlegung von 
die Haftungshöchstbeträge, his zu ,denen der Geld oder Wertpapieren Sicherheit geleistet hat. 
Luftf,ahrzeughaltereinzustehen hat, wenn beim Auf weitere Einzelheiten, wie diese Sicherstellung 
Betrieb eines Luftfahrzeugs durch Unfall außer- gewährleistet wird, braucht hier nicht einge­
halb des Luftfahrzeugs jemand getötet, sein gm~en zu werden. Da die Hinterlegung von Geld 
Körper oder seine Gesundheit Vierletzt oder eine oder Wertpapieren kaum eine Rolle spielen 
Sache beschädigt wird. Die Unterschiedlichkeit wird, kommtdaJs Hauptgewicht dem Eingehen 
der Haftungshächstbeträge hezieht 'sich auf das einer Haftpflichtversicherung zu. 
FluggeWlicht, nämlich das hei der Zulassung des 
Luftfahrzeugs festgesetzte Gesamtfluggewicht. . Nähere Vorschriften über diese Haftpflichtver-

. f h"ch d.J "ß sicherung sind in ,den §§ 106 his 109 der Ver-
DIe Ha tungs 0 stgrenzen wer cn uemgema .1-, "b L f k h (' f 1 d LVV " 
. d Ab 1 d 2' f I d W' fest- orUllung u er u tver e r 1m. 0 'gen! en" . 
1fl en 's. un In 0 gen er . else genannt) vom 21. August 1936, RGBl. I S. 659, 
gesetzt: I in der Fassung ,der V. vom 31. März 1937, 

1. Luftfahrzeuge unter 1200 kg RGBl. I S. 432, der V. vom 12. Juli 1937, RGBl. I 
Fluggewicht ................ 600.000 S, S. 815, der V. vom 15. Dezember 1937, RGBl. I 

2. Luftfahrzeuge von 1200 kg his S. 1387, der V. vom 30. September 1938, RGBl. I 
weniger als 2500 kg Fluggewicht 1,000.000 S, S. 1327, und des BG. vom 2. Dezemher 1957, 

3. Luftfahrzeuge ab 2500 kg Flug- BGBl. Nr. 253, ergangen. Der § 107 behandelt 
gewicht his zu 430 S für jedes die Mi'll!destversicherungssummen. Nach dem 
k . d ch h"ch t 3 300 000 S Abs. 1 muß d,e r Haftpflichtversicherungsvertra'g g,]eo 0 sens ........ , . " 

dre' aus dem Betrieb eines Luftfahrzeugs für den 
Ein Drittel der Summen ,dient für ,den Ersatz Halter sich ergebende Haftpflicht IgiegenÜ'ber den 

von Sachschäden, zwei Drittel für den Ersatz nicht im Luftfahrzeug beföl1derten Menschen 
von Personenschäden. Die Höchstsummedes decken. Nach ,dem Abs. 2 bestimmt sich die Höhe 
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2 971 'der Be!ilagen 

der Versicherun~summe Ibei "Flugzeugen" und 
"Luftschiffen" nach dem § 23 LVG.,bei "anderen 
Luftfahrzeugen" wenden hestimmte Mindestver­
sicherungssummen festgesetzt, nämlich 

1. für den Fall, daß jemand getötet oder ver­
letzt wird, 150.000 S (oder 9000 S Jahresrente), 

2. für den Fall, d:liß mehrere durch dasselbe 
Ereigni:s getötet oder verletzt werlden, insgesamt 
450.000 S (oder 27.000 S Jahresrente), 

3. für den Fall, daß Salchen beschädigt werden, 
30.000 S. 

§ 11 Abs. 1 LuftfahrtG. Flugzeuge und Luft­
schiffe ausdrücklich gena:nnt werden, müssen aUe 
anderen dort hei~pielsweise aufgezählten Luft­
fahrzeuge, wie Segelflugzeuge, Schwingenflug­
zeuge, Hubschrauber, TraJgsmrauher, Fallschirme 
und Freihallone, als "andere Luftfahrreuge" im 
Sinn des § 107 Abs. 2 L VV. gewertet werden. 
Für aUe diese anderen Luftfahrzeuge gelten somit 
die geringeren Mindestversicherungssummen. 

Ahgesehen 'da'Von, ,daß dii,ese M~ndestversiche­
rungsSIUmmen, w~e bereits erwähnt worden ist, 
.den heutigen GeldwertverhältruS'sen in keiner 

Es ergibt $ich also, daß bezüglich der Mindest- Weise mehr entsprechen, w:eil .sie diie Haftpflicht 
versicherungssummen erhebliche UnTerschiede nicht in genügender We~ediecken, ist es auch 
bestehen, je nachdem, ob es sich um "Flugzeuge" nicht gerechtfert~gt, eIDen anderen Untierschied 
und "Luftschiffe" einerseits und ,,:m:dere Luft- in den Minldestv,ersich,erun'gssummen als einen 
fahrzeuge" an:dererseits handelt. Daß' d~ese Min- solchen bezüglich des FluggewichtJs zu machen. 
destverSlicherungssummen bei den "anderen Luft- Bei z'ahlr~~chen Unfällen mit Segelflugzeugen hat 
fahrzeugen" in der heutli:gen Zeit viel zu gering es sich gezeigt, ,daß dii.e Halter Versicherungsver­
sind, hedarf keiner näheren Ausführung,en. träge nur über die geringen MindestverSliche­

Welche Luftfalhrzeugegehören nun zu den 
"atnderen Luftfahrzeugen" nach dem § 107 Abs. 2 
L VV.? Gew~ß sinld zur Bej:lihul1Jgdieser Frage 
ursprünglich d~e Rechtsvors·chriften heranzu­
ziehen gewesen, in ,denen der § 107 Abs. 2 ein­
gebettet war. Das war zunächst der § 1 Abs. 2 
L VG., der a1s Luftfahrzeuge 1. FlugzeUge, 2. Luft­
schiffe, 3. Segelflugzeuge, 4. Ballone, 5. Drachen 
und 6. ähnliche für eine Bewegung im Luftraum 
bestimmtJe Geräte bezeichnet hat. Das war aber 
:LUch ,der § 1 L VV., der seinerseits eine Auf­
zählung der Luftfahrzeuge vorgenommen hat, 
nämlich 1. FI\l-gzeuge, 2. Luftschiffe, 3. Segelflug­
zeuge, 4. Frei- und Fesselb:lillone, 5. Fa11schirme 
und 6. Drachen und Flugmodelle mit mehr als 
5 kg Gewicht .. Zwischen der Aufzählung ideS § 1 
LVG. und des § 1 L VV. sch,eint kein Widerspruch 
bestanden zu. haben, weil die FaHschiirme und 
die FlugmodeUe mit mehr als' 5 rog Gewicht eben 
"ähnliche für . eine Bewegung im Luftraum be­
stimmte Geräte" gewesen sind. Nun gelten aber 
der § 1 L VG. ul1Jd,der § 1 LVV. heute nicht 
mehr. An ihre Stelle ist der § 11 LuftfahrtG. 
getreten, ,der im Abs. 1 die Luftfahrzeuge bloß 
allgemein umschreibt. Danach handIelt es sich um 
Fahrzeuge, die sich zur Fornbewegung von 
Menschen oder Sachen in ,der Luft ohne tech­
nische Verhindung mit der Erde eignen, gleich­
gültig ob sie schwer'er oder .Icichner :lils Luft sind. 
Aufgezählt we1"den heispielsweise für die erst­
genannte Gruppe 1. Flugzeuge, 2. Segelflugzeuge, 
3. Schwingenflügzeuge, 4. Huhschrauber, 5. Trag­
schrauber, 6. Falls,chJirme, für ,d;i,e zweitgenannte 
Gruppe 7. Luftschiffe unld 8. Freihallone. Da die 
§§ 151 und 152 LuftfahrtG. ß.esnimmungen über 
die Haftungshöchstbetra;ge enthalten', muß ange­
nommen werden,· ,daß ,der Gesetzgeber den Be­
griff des Luftfahrzeugs im Sinn des, § 23 L VG. 
nach ,dem § 11 Abs. 1 LuftfahrtG.ausgelegt hat 
w1lSSen wollen. Da: nun in: der Aufzählung des 

rungssummen geschlossen haben, so ·daß zu ihrem 
eigenen Schaden und zum Scha'den der Opfer die 
Haftung des Halters nicht !dlurch eine entspre­
chenide Versicherung gedeckt war. Es muß daher 
sowohl zum Schutz der Opfer als auch zum 
Schutz d(~r Halter setbst der Gesetz'geber ein­
schreiten, um ,die MindestversidterunJgsSIUmmen 
auf eil1Je angemessene Höhe hinaufzusetzen. Das 
ist um so mehr gerechtfertiigt, als der Unter­
schied in den Prämien, wenn die Beson~erheit 
für die "anderen Luftfahrzeu~e" heseici,gt wird, 
nur ganz geringfügig ist (100 S jährlich). Zwar 
sind :liuch die Mindestversich'erungssummen für 
Flugzeuge und Luftschliffe nicht sehr hoch, doch 
kann einf: allgemeine Hmaufsetzung ,der Mindest­
V'ersichenmgssummen im Rahmen :des vorliegen­
den Ges'etzentwurfs, der ja nur einem dringen­
dm übelstand aJbhelEen sol1, ruicht geregelt 
wel'lden. 

Die AhhiIfe wird ,demgemäß in der Weise 
.bewerkstelligt werden, aaßrue Begünstigung in 
den Mindestversicherungssummen für die "ande­
ren Luftfahrzeuge" zu entfallen hat. Der neue 
§ 107 Ahs. 2 L VV., der Gegen'sta:nddler Än'de­
rungdurch den vorliegenden Entwurf ist, wird 
demnach ganz allgemein aJUssprechen, dQß sich 
die Höhe der Viersicherungssummen nach dem 
§ 23 LVG. richtet. Die Änderung muß mit einem 
Bundesigesetz bewerkstelligt wenden, ·da die· L VV~ 
nach dem heutigen Stufenlh:Luder Rechtsordnung 
ein BUnidesgesetz d<1!rstellt. 

Der Art. II setzt d'as Inkrafttneten des ent­
worfenen B1l'1ldie'sgesetZJes mit dem 1. Jänner 1969 
fest, damit in·· der Zwischenzeit 'glenÜlgend Mög­
lichkeit gegeben sei, die hestJehend~n· Versiche­
runglsverträige umzustellen. 

Dre Verwirklichung des vorliegenden Gesetz­
entwurfs bedeunet keme Be1astun'g ,der Ver­
w~ltung. 
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Anhang 
Wortlaut des geltenden § 107 LVV.: 

" § 107. Vertragsinhalt 

1. für den FaU, daß jemand getötet oder ver­
letzt wird, bis zu 150.000 S Kapital oder his zu 
9000 S Jahresrente, 

2. fÜT den Faill, daß mehrere durch dasselbe 
Ereignis getötet oder v,erletzt wenden, unhe­
scha,det der Gl"'enze in Nr. 1 bis zu insgesamt 
450.000 S Kapital oder bis zu insgesamt 27.000 S 
Jahresrente, ' 

(1) Der HaftpflichtversichecuIligsvertrag muß 
die aus dem Betrieb eines Luftfahrzeugs für den 
Halter sich el"gebende Haftpflicht gegenüber 
unbeteiligten, das heißt, im Luftfahrzeug nicht 
beförderten Pel"sonen ,decken. Der Vertra:g ist so 
abzuschließen, daß hei einJem Wechsel ,des Halters 
während der Vel"sicherungsdauer .auch dJie Haft-
pflicht des neuen Halters gedeckt ~st. 3. für den Fall, daß Sachen Ibeschädigt werden, 

(2) Die Höhe der Viel"sicheru'Illgssumme be- bis zu in~gesamt 30.000 S. 
stümmt sich bei Flugzeugen Uind Luftschiff'en nach 
§ 23 des LuftverkehrsG., hei anderen Luftfahr­
zeugen muß für folgende Haftpflichthöchst­
summen Deckung nachgewiesen werden: 

Der Reichsmintster der Luftfahrt kann in Aus­
nahmefällen die Versicherungssumme anders fest­
sietzen." 
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